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EU-DSGVO

Kapitel 6 - Unabhangige Aufsichtsbehorden

Artikel 56 - Zustandigkeit der federfuhrenden Aufsichtsbhehorde

(1)

Unbeschadet des Artikels 55 ist die Aufsichtsbehdrde der Hauptniederlassung oder der einzigen
Niederlassung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters gemals dem Verfahren nach
Artikel 60 die zustandige federfuhrende Aufsichtsbehorde fir die von diesem Verantwortlichen
oder diesem Auftragsverarbeiter durchgefluhrte grenziberschreitende Verarbeitung.

Abweichend von Absatz 1 ist jede Aufsichtsbehorde dafur zustandig, sich mit einer bei ihr
eingereichten Beschwerde oder einem etwaigen Verstols gegen diese Verordnung zu befassen,
wenn der Gegenstand nur mit einer Niederlassung in ihrem Mitgliedstaat zusammenhangt oder
betroffene Personen nur ihres Mitgliedstaats erheblich beeintrachtigt.

1 In den in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Fallen unterrichtet die
Aufsichtsbehdrde unverziglich die federfuhrende Aufsichtsbehérde Uber diese Angelegenheit. 2
Innerhalb einer Frist von drei Wochen nach der Unterrichtung entscheidet die federflUhrende
Aufsichtsbehdrde, ob sie sich mit dem Fall gemals dem Verfahren nach Artikel 60 befasst oder
nicht, wobei sie berlcksichtigt, ob der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter in dem
Mitgliedstaat, dessen Aufsichtsbehdrde sie unterrichtet hat, eine Niederlassung hat oder nicht.

1 Entscheidet die federfihrende Aufsichtsbehdrde, sich mit dem Fall zu befassen, so findet das
Verfahren nach Artikel 60 Anwendung. 2 Die Aufsichtsbehdrde, die die federfihrende
Aufsichtsbehodrde unterrichtet hat, kann dieser einen Beschlussentwurf vorlegen. 3 Die
federfihrende Aufsichtsbehoérde tragt diesem Entwurf bei der Ausarbeitung des
Beschlussentwurfs nach Artikel 60 Absatz 3 weitestgehend Rechnung.

Entscheidet die federfihrende Aufsichtsbehorde, sich mit dem Fall nicht selbst zu befassen, so
befasst die Aufsichtsbehorde, die die federfihrende Aufsichtsbehodrde unterrichtet hat, sich mit
dem Fall gemalR den Artikeln 61 und Artikeln 62.

Die federfuhrende Aufsichtsbehérde ist der einzige Ansprechpartner der Verantwortlichen oder
der Auftragsverarbeiter fur Fragen der von diesem Verantwortlichen oder diesem
Auftragsverarbeiter durchgefiihrten grenziberschreitenden Verarbeitung.

Passende Paragraphen des BDSG

§ 19 - Zustandigkeiten

Passende Erwagungsgriinde

124 - Federfuhrende Behdrde bei Verarbeitung in mehreren Mitgliedsstaaten
127 - Unterrichtung der federfUhrenden Behdrde bei nationalen Verarbeitungen
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EU-DSGVO

128 - Zustandigkeit bei Verarbeitung im offentlichen Interesse
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und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieruber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

Seite 2 /2


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr128

	[EU-DSGVO]
	EU-DSGVO
	Kapitel 6 - Unabhängige Aufsichtsbehörden
	Artikel 56 - Zuständigkeit der federführenden Aufsichtsbehörde
	Passende Paragraphen des BDSG
	Passende Erwägungsgründe





